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10. Audit und Kontrolle 

10.1 Zweck 

Das betriebliche Sicherheitssystem muss periodisch auf Vollständigkeit überprüft werden. 
 
Mit den periodischen Audits und Kontrollen wird überprüft, ob die Ziele erreicht und die Mass-
nahmen wirksam sind.   
 
Die Massnahmen aus den Audits und Kontrollen fliessen in die Massnahmenplanung und  
-realisierung ein. 

10.2 Audit und Kontrolle 

Die jährlichen Audits durch die Kita-Leitung oder Sicherheitsverantwortlichen umfassen fol-
gende Prüfungen und werden schriftlich festgehalten: 

 Aktualität der Sicherheitskonzepts 

 Aktualität der Adresslisten und Kontakte 

 Beurteilung der aktuellen baulichen, technischen und organisatorischen Situation vor 
Ort 

 Umsetzung der Massnahmen aus der Gefährdungsermittlung und Risikobeurteilung 

 Erreichung der Sicherheitsziele 
 
Die tertialsweisen Kontrollen der Sicherheitseinrichtungen werden schriftlich festgehalten. 
 
Behördenkontrollen werden ausgewertet und abgelegt. 
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